
BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • München   

Jahresabschluss und Lagebericht
mit Bestätigungsvermerk
für das Geschäftsjahr
vom 8. Juli bis zum 31. Dezember 2025 
der 
Süd+Energie GmbH

                                                                                   Augsburg



Aktiva Passiva

08.07.2025 08.07.2025

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

B. Umlaufvermögen A. Eigenkapital

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

1. Eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 25.000,00 II. Jahresfehlbetrag 8.611,68 0,00

2. Sonstige Vermögensgegenstände 1.149,11 0,00 16.388,32 25.000,00

1.149,11 25.000,00 

B. Rückstellungen

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 23.690,80 0,00 

1. Sonstige Rückstellungen 1.250,00 0,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.201,59 0,00

24.839,91 25.000,00 24.839,91 25.000,00

Bilanz der Süd+Energie GmbH, Augsburg, zum 31. Dezember 2025

31. Dezem ber 2025 31. Dezem ber 2025

BILANZ zum 31. Dezember 2025 
Süd+Energie GmbH, 86156 Augsburg 



        Süd+Energie GmbH 

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2025 

Angaben nach dem MicroBilG 
Allgemeine Angaben zum Unternehmen 

Die Süd+Energie GmbH hat ihren Sitz in Augsburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts 
Augsburg unter HRB 41775 eingetragen. 

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB 

Angabepflichtige Haftungsverhältnisse i. S. v. § 251 HGB bestanden nach Angaben der Geschäfts-
führung zum Abschlussstichtag nicht. 

Angabe nach § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB 

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe 
von Euro 7.201,59 und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe 
von Euro 0,00 enthalten. 

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage 

Im Geschäftsjahr 2025 lagen nach Auskunft der Geschäftsführung keine Geschäftsvorfälle vor, 
welche zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zusätzlich anzugeben sind. 

Posten gem. § 275 Abs. 5 HGB welche auf Grundlage des MicroBilG als "sonstige Erträge" und 
"Sonstige Aufwendungen" kumuliert wurden lagen im Geschäftsjahr 2025 nicht vor. 

Die Bilanzierung erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung. Die Finanzierung der 
Aufbauphase des Unternehmens wird durch Darlehensgewährung der Gesellschafter gesichert. 



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 8.07.2025 bis 31.12.2025          

Süd+Energie GmbH, 86156 Augsburg 

Euro

1. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.611,68 

2. Ergebnis nach Steuern 8.611,68-

3. Jahresfehlbetrag 8.611,68 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Süd+Energie GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Süd+Energie GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 8. Juli 2025 bis zum
31. Dezember 2025 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte
Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1
Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Rumpfgeschäftsjahr vom 8. Juli 2025 bis
zum 31. Dezember 2025.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum
Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264
Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungsle-
gung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtü-
mern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusi-
ves Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrol-
len, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung so-
wie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5
HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

M ü n c h e n ,  2 5 .  M ä r z  2 0 2 6

B B H  A G  W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t

D r .  M a r t i n  K a r l  J ü r g e n  G o l d
W i r t s c h a f t s p r ü f e r W i r t s c h a f t s p r ü f e r

W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t
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